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n-10�3Ltder Beitagen zu den Srcl"Iographlschen Prot('l��"�� 
des Nationalrates XYlll. OesetzsebungspeIiode 

No . ..... -tZ.� .. 1 A 
PräS,: 0 7. JULI 1993 

." •••••••••••••••••••••••••••• 8 

der Abgeordneten Hums, �ag. Kukacka , Rosenstingl, Anschober 

und Genossen 

betref�end ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 

1960 geändert �ird (18. StVO-Novelle). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert 

wird (18. StVO-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Oi e Straßenverkeh:r'sordnunq 1960, BGBL Nr. 159, zu letzt geandert 

durch das Bund.esgesetz B.<1B1.Nr. 423/1990 und BGBl.Nr. 615/1991, 

wird wie folgt geändert: 

1. In § 29b Abs. 1 lit. b wird das Wort "und" durch einen Bei

strich ersetzt . 

2. § 2gb Abs. 1 1it. c entfällt • 

• 

3. § 29b Aba. 2 lautet: 

"(2) Ferner dürfen dauernd stark gehbehinderte Personen das 

von ihnen selbst gelenkte Fahrzeug oder Lenker von Fahrzeugen 

in der Zeit, in der sie eine dauernd stark gehbehinderte 

Person befördern, 

a) auf Straßen.tellen, für die durch das StraBenverkehrszei

chen "Parlten verboten" ein Parkverbot kundgemacht ist, 
b) in einer Kurzparkzone ohne zeitliehe Beschränkung, 

c) auf Straßen, für die ein Parkverbot, das gemäß § 44 

Abs. 4 kundzumachen ist, erlassen worden ist, und 

d) in einer Fußgängerzone während der Zeit, in der eine 

LadetAtiqkeit vorgenommen werden darf, 

parken. 11 
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4. § 29b Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Behörde hat Personen, die dauernd stark gehbehindert 

slnd, auf deren Ansuchen einen Ausweis über d iesen ��stand 

auszufolgen. Sofern die gehbehinderte Person selbst ein 

Kraftfahrzeug lenkt, 1St auf dem Ausweis das kraftfahrrecht

liche Kennzelchen des betreffenden Fahrzeuges gut Sichtbar 

anzubringen, sonst ein Vermerk, daß von der gehbehinderten 

Person selbst kein Fahrzeuq gelenkt wird. Inhalt und Form des 

Ausweises hat der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr durch Verordnung zu bestimmen. Bei Wegfall der 

dauernd starken Gehbehinderung ist der Ausweis vom Antrag

steller der ausstellenden Behörde unverztiqlich abzuliefern." 

, 

5. § 43 Abs. 1 lit. d lautet: 

--

. ! 

"d) für dauernd stark gehbehinderte Personen, die wegen ihrer 

Behinderung darauf angewiesen sind, das von ihnen selbst 

gelenkte Kraftfahrzeuq oder ein Kraftfahrzeug, das sie 

als Mi tfahrer benützen, in unmi ttelba1"er Sähe .ihrer. Woh-
. . . 

nunq oder ihrer Arbeitsstätte oder in unmittelbarer Nähe 

von Gebäuden, die von solchen Personen in der Reqel häu

fiq besucht werden, wie etwa Invalidenämter, bestimmt � 
. . 

Krankenh&user oder AmbUlatorien, Sozialversicherunqsein-

richtungen u.dql., oder in unmittelbarer Nähe einer Fuß

qänqerzone abstellen zu können, StraBenstellen für die 

unbed1ngt notwend ige Zeit und Strecke zum Abstellen der 

betreffenden Kraftfahrzeuge durch ein HaI teverbot freizu

halten." 

erste lesung dem Ver 

Verzicht auf die 

sschuß zuzuweisen. 
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E r 1 ä u t e r u n  9 e � 

Zu z 1 und 2 (§ 29b Abs. 1 lit. b und cl: 
In Zukunft soll dauernd stark gehbehinderten Personen in einer 

Fußg�Ager%one �ahrend der Zeit, in der eine Ladetätigkei� vor

geno�en werden darf, das Parken erlaubt sein. Zu diesem Zweck 

�ird I 29b Ahs. 2 durch eine entsprechende lit. d ergänzt, die 

bishetige lit. c des § 29b Abs. 1 entfällt. 

Zu Z e (§ 29b Ans . 2): 

Da die bisher bestehende Einschränkung des Berechtigtenkreises 

des �s. 2 auf solche gehbehinderten Personen , die ein Fahrzeug 

selbst lenken, oft zu unsachlichen Härtefällen fUhrt, wird eine 

dem Abs. 2 entsprechende Erwei terunq des Anwendungsbereiches 

auch auf solche �hbehinderten Personen, die ein Fahrzeuq als 

�i tfahrer benützen, v orgenommen. Darüberhinaus wird in einer 

FuBgällgerzone während der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vor

geno�en werden darf, das Parken erlaubt. 

Zu Z � e§ 2gb Abs. 4): 

Da es immer wieder vorkommt, daß bei Personen, die im Besitz 
.. ... ... . . , . 

eine$ solchen Ausweises sind, die dauernde starke Gehbehinderunq 

wegfäalt, war eine entsprechende Ablieferunqsptlicht durch den 

Antr�ste11er zu normieren, um eine mißbräuchliche Verwendung 
• • 

des �sw.1ses zu verhindern. 

Zu z .s (I 43 .\Da. 1 1i t. d) : 
Nach der b isherigen Fassung durften in der NAhe der Wohnung oder 

der Arbeit.statt. von stark qebl)ehinderten Personen, die ein 

P"ahr_uq nicht selbst lenken k6nnen, kein Behindertenparkplatz 

erridbtet werden. Das gleiche galt etwa in der Nähe einer Kin

derkbinik in der auch behinderte Kinder einer Therapie zugeführt 

werdein. Dies bewirkte, da. Behinderte , die Je.in Fahrzeug len�en 

könn*" u.U. SChlechter gestellt waren, als Personen , deren Ge

sundttla1tszustand oder Alter das tenken eines Fahrzeuges ermöq

lich�. Durch die Neutassung der Bestimmung sollen nun auch jene 

schwer gehbehinderte Personen erfaßt werden , die ein Fahrzeug 

als Mitfahrer benützen. Oie Erweiterung des Anwendunqsbereiches 

dieser Bestimmung wird vor allem bei der Errichtung von Behin-

576/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



, 

• 

derteftparkplätzen vor den dor� beisplelsweise genannten Gebau

den, die von solchen Personen in der Regel häufig benutzt �er

den, Bedeutung haben. Bei der Errichtung eines 3ehindertenpark

platzes in der Nahe der lJohnunq oder der Arbei tsstätte einer 

dauernd stark gehbehinderten Person �ird zur Vermeidung eines 

:nogliChen Mißbrauches besonderes Augenmerk darauf zu l.egen sein, 

daß die betroffene Person, obwohl sie ein Fahrzeug nur als Mlt

fahre� benützt - dieses also von einer anderen (nicht behinder

ten) Person gelenkt wird - tatsächlich auf die Abstellmöqlich

ke�t in unmittelbarer Nähe der Wohnung oder Arbeitsstätte ange

wiesen ist. 

, 

• 
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